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	Musterbrief: Dienstrecht 

	Was Lehrkräfte und Schulleitungen beim Thema „Meinungsäußerung und Mäßigungsgebot“ beachten müssen (Sachstand August 2020)

	Liebe Kollegen und Kolleginnen,
gerade durch die COVID-19-Pandemie belastete und von zahlreichen Anordnungen des Ministeriums begleitete Arbeit in der Schule ist es nachvollziehbar, wenn es in Diskussionen hoch hergeht und auch manchmal unreflektierte Äußerungen fallen. Dennoch muss ich Sie auf folgende wichtige Bestimmungen unseres geltenden Dienstrechts hinweisen, die für uns – Lehrkräfte im Beamten- und im tariflichen Beschäftigungsverhältnis – sowie für die Mitglieder der Schulleitung gleichermaßen gelten:
1. Das Recht der freien Meinungsäußerung nach Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz (GG) gilt für uns alle. In Dienstausübung (d. h. in der Schule und überall in der Öffentlichkeit, wo man uns als Lehrkräfte und Schulleitungen kennt) hat jedoch unsere Grundpflicht zur Unparteilichkeit (Neutralitätsgebot) nach § 33 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz Vorrang. Das ist kein „Maulkorb“, sondern ist unserer besonderen Treuepflicht gegenüber dem Staat geschuldet. Darin liegt weder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes aus Artikel 3 GG noch eine unzulässige Beschneidung unseres Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung (Art. 5 GG) findet seine Schranken in den allgemeinen Gesetzen, zu denen auch die Beamtengesetze zählen (Bundesverfassungsgericht vom 22.05.1975). 
2. Was bedeutet das für unsere Dienstausübung?
· Wir müssen die Neutralitätspflicht in Unterricht und Schulleben beachten und uns in dienstlicher Eigenschaft grundsätzlich jeglicher politischen Betätigung in Wort, Schrift und Bild enthalten.
· Wir dürfen keine Werbung für von uns privat bevorzugte Parteien oder Verbände in Dienstausübung machen.
· Wenn wir vor Wahlen Vertreter politischer Parteien in unseren Unterricht einladen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass Ausgewogenheit gewährleistet ist; d. h., es müssen Vertreter unterschiedlicher demokratischer Parteien eingeladen werden, damit sich unsere Schüler ein Bild von den jeweiligen politischen Schwerpunkten machen können.
· Diejenigen unter uns, die sich um politische Ämter bewerben, dürfen ihren Wahlkampf nicht in die Schule tragen. Auch die Beauftragung von Schülern mit dem Verteilen von Wahlprospekten an Haushalte ist nicht statthaft.
· Wir müssen unsachliche und einseitige Kritik vermeiden. Auch in politischen Diskussionen im Lehrerzimmer müssen wir das Mäßigungsgebot gemäß § 33 Absatz 2 Beamtenstatusgesetz beachten und exzessive Äußerungen unterlassen.



